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(Stand 01.11.2022) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preisblatt für die Versorgung mit Erdgas im Niederdruck in  
AN-Gas basic (Grundversorgung)  
innerhalb des Postleitzahlenbereichs 91522  

für Haushaltskunden1 
 (gültig ab 01.11.2022) 

 
1) Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den 

einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirt-
schaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen. 

 
Die Grundversorgung für Haushaltskunden1 erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über Allgemei-
ne Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden mit Gas und die Ersatzversorgung 
aus dem Niederdrucknetz (GasGVV) sowie der Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ansbach 
GmbH. 
 
Grundversorgung für  
Haushaltskunden1 
ohne 1h-Leistungsmessung (SLP) 

  Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in €/Jahr 

 (2JPP20_GRD)   netto brutto netto brutto 
      
Grundpreistarif        15,81 16,92 50,60  54,14 
Der Preis gilt bis zu einem Jah-
resverbrauch von 7.595 kWh         
         

Heizgastarif        14,23 15,23     170,60 182,54 
Der Preis gilt ab einem Jahres- 
verbrauch von 7.596 kWh 

       
 
Der Erdgaspreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrech-
nung. Für jede weitere Abrechnung erhöht sich der Grundpreis um 12,00 € (brutto). Abrechnungen in elektronischer Form sind 
kostenfrei. 
Zwischen dem Grundpreis- und dem Heizgastarif erfolgt eine Bestabrechnung, d.h. der aufgrund des Verbrauches ermittelte 
günstigere Tarif wird berechnet. 
                                       bis 30.09.2022 ab 01.10.2022 

Im Nettopreis sind enthalten - Grundpreistarif:      ct/kWh     ct/kWh 
Energiesteuer     0,550        0,550  
Konvertierungsumlage     0,000        0,038 
Bilanzierungsumlage     0,000        0,570 
Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelt an die Gemeinde)     0,610        0,610 
Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG     0,000        0,059 
Gas-Sicherungsumlage nach § 26 Energiesicherungsgesetz (EnSiG)    0,000        0,000 
Kosten für Emissionszertifikate aus nationalem Brennstoffemissionshandel („CO2-Preis“)   0,546        0,546 

 
Summe staatlich veranlasster Kostenbelastungen      1,706        2,373 
* Es werden die Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV) gezahlt. 

                                       bis 30.09.2022 ab 01.10.2022 

Im Nettopreis sind enthalten - Heizgastarif:      ct/kWh     ct/kWh 
Energiesteuer     0,550        0,550  
Konvertierungsumlage     0,000        0,038 
Bilanzierungsumlage     0,000        0,570 
Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelt an die Gemeinde)     0,270        0,270 
Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG     0,000        0,059 
Gas-Sicherungsumlage nach § 26 Energiesicherungsgesetz (EnSiG)    0,000        0,000 
Kosten für Emissionszertifikate aus nationalem Brennstoffemissionshandel („CO2-Preis“)   0,546        0,546 

 
Summe staatlich veranlasster Kostenbelastungen      1,366        2,033 

Stadtwerke Ansbach GmbH, Rügländer Str. 1, 91522 Ansbach 
Bei Fragen: Mo., Mi., Do.: 07:30-16:00 Uhr, Di. 07:30-18:00 Uhr, Fr. 07:30-12:00 Uhr 
Tel. 0981/8904–370 oder Fax 0981/8904–118 
service-center@stwan.de 
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Darüber hinaus sind in den Nettopreisen das Entgelt für die Energielieferung, die vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten 
Netzentgelte, sowie Entgelt für Messdienstleistung, Messung und Netz-Abrechnung und ab dem 01.01.2021 die Kosten für den 
Kauf von Emissionszertifikaten aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“), sowie ab dem 
01.10.2022 die Bilanzierungsumlage, die Konvertierungsumlage, die Gasspeicherumlage und die Gas-Sicherungsumlage nach 
§26 EnSiG enthalten.  
 
Im Bruttopreis ist zusätzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommas-
tellen gerundet. Umsatzsteuer: derzeit 7 %. 
 
Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf unserer Internetseite www.stwan.de und 
www.ganz-einfach-energiesparen.de haben wir deshalb Hinweise, Kontaktinformationen und Tipps für Sie eingestellt. Weitere 
Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen und zu Energieaudits erhalten Sie außer-
dem auf der Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) unter www.bfee-online.de. 

Informationen zur Abrechnung 

1. Abrechnung des Erdgasverbrauches 
Abgerechnet wird der Erdgasverbrauch in Kilowattstunden (kWh), die sich aus der Multiplikation der abgelesenen Verbrauchsmenge in 
Kubikmeter mit dem jeweils maßgeblichen Umrechnungsfaktor ergeben. 
 

2. Abrechnung des Erdgasverbrauchs rLM 
Abgerechnet werden die gemessenen Werte in Kilowattstunden (kWh), die sich aus der Multiplikation der abgelesenen Verbrauchs-
menge in Kubikmeter mit dem jeweils maßgeblichen Umrechnungsfaktor ergeben. 
 

3. Bestimmung der abzurechnenden Leistung rLM 
Maximal gemessene Leistung innerhalb der Belieferung mit Ersatzversorgung (kW). 
 

4. Erdgasbeschaffenheit 
Die Stadtwerke Ansbach GmbH stellt dem Kunden an der Verbrauchsstelle Erdgas in der dort vorhandenen Beschaffenheit bereit. Für 
die Beschaffenheit des Erdgases ist der Verteilnetzbetreiber Stadtwerke Ansbach GmbH verantwortlich. Nach den veröffentlichten In-
formationen des Netzbetreibers entspricht das Erdgas den Technischen Regeln für die Gasbeschaffenheit gem. DVGW Regelwerk, 
Arbeitsblatt 260 und in seinen brenntechnischen Kenndaten sowie in seinen Gehalten an Gasbegleitstoffen den Gasen der 2. Gasfa-
milie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Steuerhinweis 

Das Erdgas nach diesem Vertrag wird vom Kunden zum ermäßigten Steuersatz, gemäß § 2 Abs. 3 EnergieStG, von derzeit 0,5500 Ct/kWh (Hs) 
bezogen. Für das gelieferte Erdgas gilt folgender gemäß § 107 Abs.2 EnergieStV vorgeschriebener Hinweis:  

„Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energies-
teuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche 
Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“ 

Verstößt der Kunde gegen den vorstehenden Hinweis bzw. gegen die Vorgaben von § 2 Abs. 3 EnergieStG und entsteht SWA hieraus ein Scha-
den, so behält sich diese die Geltendmachung entsprechender Schadensersatzansprüche gegenüber dem Kunden vor.  

Grundversorgung für Haushaltskunden1 
mit 1h-Leistungsmessung (RLM) 
(2MSK20GVGL)        netto  brutto 
Arbeitspreis in ct/kWh (Hs)      13,65  14,61 
 
Grundpreis in €/Jahr       499,00            533,93 
 
+ Netzentgelte, inkl. des Biogas-Wälzungsbetrags und der Markt-   gemäß gültigem Preisblatt 
raumumstellungsumlage sowie ggf. der Entgelte für Messstellenbetrieb,  des für den Ausspeise- 
Messdienstleistung und Abrechnung  punkt zuständigen Netzbetreibers 
 
+ Bilanzierungsumlage    gemäß Veröffentlichung unter  

www. tradinghub.eu 
 

+ Konvertierungsumlage    gemäß Veröffentlichung unter  
www. tradinghub.eu 

 

+ Konvertierungsentgelt    gemäß Veröffentlichung unter  
www. tradinghub.eu 

 

+ Konzessionsabgabe  gemäß  
Konzessionsabgabeverordnung 

 

+ Kosten für den Kauf von Emissionszertifikaten aus dem nationalen 
Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“) gemäß Brennstoffemissions-

handelsgesetz 
+ Gasspeicherumlage 
 
+ Erdgassteuer        gemäß Energiesteuergesetz 
 

+ Umsatzsteuer        in der jeweils gesetzlichen Höhe 


